
Amtsblatt Nr. 17 / 2014   181   

B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 
Bekanntmachungen

Antrag der Stadt Meschede gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz – WHG 
Renaturierung der Ruhr zwischen Ruhrbrücke und Johannesbrücke 
in Meschede S. 181

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen 

Bekanntmachung des Regionalverbandes Ruhr S. 182 – Einladung zur 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Hellweg-Sauerland S. 182 – Aufgebot der Sparkas-
se Bochum S. 182 – Beschluss der Sparkasse Bochum S. 182 – desgl. 
S. 183 – Aufgebot der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld S. 183 – Auf-
gebot der Sparkasse Hattingen S. 183 – Aufgebot der Stadtsparkasse 
Herdecke S. 183 – Beschluss der Sparkasse Soest S. 183

Inhalt:

Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB

279.  Antrag der Stadt Meschede gemäß
 § 68 Wasserhaushaltsgesetz –  

WHG Renaturierung der Ruhr zwischen  
Ruhrbrücke und Johannesbrücke in Meschede

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 14. 4. 2014 
54.03.01.02-958032-02.14

Bekanntmachung

Die Stadt Meschede beantragt die Plangenehmigung 
gemäß § 68 WHG zur Renaturierung der Ruhr zwi-
schen Ruhrbrücke und Johannesbrücke im Zuge der 
Regionale 2013.

Dazu soll das Gewässer naturnah gestaltet und gleich-
zeitig in das Konzept der Regionale eingebunden wer-
den. Die Konzeption sieht die Förderung naturnaher 

Sohl- und Uferstrukturen vor, um den gewässerökolo-
gischen Zustand zu verbessern. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein 
der Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zu § 3 des  Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zuzuord-
nendes Vorhaben, für das eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nach standortbezogener Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 3 c Satz 2 UVPG vorzunehmen ist.

Diese Prüfung anhand der vorgelegten Unterlagen und 
eigener Ermittlungen hat ergeben, dass durch das ge-
plante Vorhaben der Stadt Meschede keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten 
sind. 

Für das Vorhaben besteht daher keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den Vorschriften des UVPG.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Im Auftrag:

gez. Ingrid Simon

(196) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 181
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280. Bekanntmachung des 
Regionalverbandes Ruhr

Regionalverband Ruhr Essen, 7. 4. 2014 
6-30/14

Gemäß der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) hat der Regionalverband Ruhr 
für das Jahr 2012 einen Bericht über seine Betei-
ligung an Unternehmen und Einrichtungen erstellt. 
Der Bericht kann in der Zeit vom 12. – 16. 5. 2014, 
jeweils von 9.00 Uhr – 15.00 Uhr, beim Regionalver-
band Ruhr in Essen (Kronprinzenstraße 35, Raum 
301) eingesehen werden.

gez. Doreen Gössinger

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182

281.  Einladung zur Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Studieninstitut  

für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Zweckverband Soest, 14. 4. 2014
Studieninstitut für  
kommunale Verwaltung
Hellweg-Sauerland

Die Herren Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Hellweg-Sauerland in Soest werden hiermit 
gem. § 8 der Satzung des Zweckverbandes zu einer Sit-
zung auf

Dienstag, 29. April 2014, 14.30 Uhr, 
in den Prüfungsraum des Studieninstituts 

Soest, Aldegreverwall 24

eingeladen.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Wahl des Verbandsvorstehers

2. Kenntnisnahme bzw. Genehmigung von über-/au-
ßerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2013

3. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe/
Aufwendung  in 2014

4. Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung 
des Verbandsvorstehers

Nichtöffentliche Sitzung:

5. Lagebericht zur aktuellen Personalsituation beim 
Studieninstitut

6. Beförderungen

7. Neueinstellung eines hauptamtlichen Dozenten

8. Neueinstellung einer hauptamtlichen Studienlei-
tung

9. Mitteilung der Verwaltung: 

– Bericht zur Lage der Fortbildung zur gefl. Kennt-
nisnahme

gez. Dr. Conradi

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(172) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182

282.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar7J) Nr. DE21 
4305 0001 0325 1444 91 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE21 4305 0001 0325 
1444 91 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 28. 7. 2014, 9.00 Uhr vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

R 32/14

Bochum, 10. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182

283.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 19. 12. 2013 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 301 269 809 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 301 269 809 wird für kraftlos 
erklärt.

G 112/13

Bochum, 11. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182

284.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 19. 12. 2013 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 406 651 216 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 406 651 216 wird für kraftlos 
erklärt.

W 117/13

Bochum, 11. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182

285.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 12. 2013 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 315 514 471 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 315 514 471 wird für kraftlos er-
klärt.

D 118/13

Bochum, 11. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 182
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286.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 12. 2013 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 344 251 640 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 344 251 640 wird für kraftlos er-
klärt.

A 116/13

Bochum, 11. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183

287.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 19. 12. 2013 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 318 055 548 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 318 055 548 wird für kraftlos 
erklärt.

L 113/13

Bochum, 11. 4. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183

288. Aufgebot der Sparkasse
 Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenzertifikates

Nr. 38 463 832

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenzertifika-
tes anzumelden, da das Sparkassenzertifikat andern-
falls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 14. 4. 2014

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(69) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183

289.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
301 456 117 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 15. 4. 2014

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(57) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183

290.  Aufgebot der Stadtsparkasse Herdecke

Das Sparkassenbuch Nr. 398 540 05 der Stadtspar-
kasse Herdecke wurde als verloren gemeldet.

Der Inhaber/Die Inhaberin des Sparkassenbuches 
wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spä-
testens bis zum 11. 7. 2014, seine/ihre Rechte unter 
Vorlage des Sparkassenbuches geltend zu machen, da 
anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Herdecke, 11. 4. 2014

Stadtsparkasse Herdecke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(69) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183

291.  Beschluss der Sparkasse Soest

Das von der Sparkasse Soest ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 302 557 285 wird hiermit für kraftlos erklärt.

Soest, 8. 4. 2014

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(39) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 183
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